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Unterrichtung 

Hannover, den 18.01.2018 

Niedersächsisches Kultusministerium 

Frau 

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 
Hannover 

Entwurf der schulformübergreifenden Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach Sport an 

den berufsbildenden Schulen 

hier: Unterrichtung des Niedersächsischen Landtages nach § 122 Absatz 3 NSchG 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

angefügt übersende ich gemäß § 122 Abs. 3 NSchG ein Exemplar des o. g. Rahmenrichtlinien-

Entwurfs, der parallel der Landtagsverwaltung - Drucksachenstelle - per E-Mail zugeleitet wurde. 
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Rahmenrichtlinien in Kraft zu setzen. 
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Grant Hendrik Tonne 
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1 Grundsätze 

1.1 Verbindlichkeit 

Rahmenrichtlinien weisen Mindestanforderungen aus und schreiben die zu entwi-
ckelnden Kompetenzen sowie die didaktischen Grundsätze für den Unterricht ver-
bindlich fest. Die Rahmenrichtlinien sind so gestaltet, dass die Schulen ihr eigenes 
pädagogisches Konzept sowie die besonderen Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit 
weiterentwickeln können.  

Die Lernfelder sind in einem schuleigenen Curriculum über Lernsituationen zu kon-
kretisieren. In den schulischen Lernsituationen sind Teilkompetenzen festzuschrei-
ben, die in der Summe die Kompetenz des Lernfelds widerspiegeln.  

1.2 Ziele der berufsbildenden Schulen1 

Die Berufseinstiegsschule umfasst die Berufseinstiegsklasse und das  
Berufsvorbereitungsjahr.  
In der Berufseinstiegsklasse können Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten für eine Berufsausbildung oder den Besuch einer Berufsfachschule verbes-
sern. Sie können in der Berufseinstiegsklasse den Hauptschulabschluss erwerben. Im 
Einzelfall können auch Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss aufgenom-
men werden, wenn deren Besuch für sie förderlich ist. 
Im Berufsvorbereitungsjahr werden Schülerinnen und Schüler, die auf eine besondere 
individuelle Förderung angewiesen sind, für eine Berufsausbildung oder eine Berufstä-
tigkeit vorbereitet.2 

In der Berufsschule erwerben die Schülerinnen und Schüler eine fachliche und allge-
meine Bildung, die eine breite berufliche Grundbildung einschließt und die Anforde-
rungen der Berufsausbildung und in der Berufsausübung berücksichtigt. 

Die Berufsfachschule führt Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe ihrer schulischen 
Abschlüsse in einen oder mehrere Berufe ein oder bildet sie für einen Beruf aus. Dar-
über hinaus können die Schülerinnen und Schüler in der Berufsfachschule auch schuli-
sche Abschlüsse erwerben, die sie befähigen, nach Maßgabe dieser Abschlüsse ihren 
Bildungsweg in anderen Bildungsgängen im Sekundarbereich II fortzusetzen. 

Die Fachoberschule ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern eine fachliche 
Schwerpunktbildung und befähigt sie, ihren Bildungsweg an einer Fachhochschule 
fortzusetzen. 

1.3 Didaktische Grundsätze der berufsbildenden Schulen 

Handlungsorientierung 
Der Unterricht in berufsbildenden Schulen soll nach dem didaktischen Prinzip der 
Handlungsorientierung umgesetzt werden.3  

Handlungskompetenz4 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Wissen und Fertigke i-
ten (Fachkompetenz), Selbstkompetenz und Sozialkompetenz (Personale Kompe-
tenz). 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen und Fertigkeiten Selbstkompetenz und Sozialkompetenz 

                                            
1 Der Begriff „berufsbildende Schule“ umfasst im Sinne dieser Richtlinien die in Kapitel 1.2 genannten Schulformen des berufsbildenden Schul-

systems. 
2 Für diesen Bildungsgang sind die vorliegenden Rahmenrichtlinien als Handlungsempfehlungen anzusehen. 
3 Ergänzende Bestimmungen für das berufsbildende Schulwesen (EB-BbS)  
4 Vgl. Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufs-

schule […] vom 23. September 2011 (aktualisierte Auflage, 09. Juli 2017), S. 14 f. 
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Fachkompetenz umfasst Wissen und Fertigkeiten 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und 
Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und 
selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 

Personale Kompetenz umfasst Selbst- und Sozialkompetenz 
Selbstkompetenz5 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentl i-
chem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu 
entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigen-
schaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit,  
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die 
Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an 
Werte. 

Sozialkompetenz 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gesta l-
ten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verstän-
digen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung 
und Solidarität. 

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind imma-
nenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 

Methodenkompetenz 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei 
der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der 
Arbeitsschritte). 

Kommunikative Kompetenz 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und 
zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der 
Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 

Lernkompetenz 
Sie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusam-
menhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten 
und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesond e-
re auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus 
Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen 
zu nutzen. 

1.4 Deutscher Qualifikationsrahmen 

Für das deutsche Berufsbildungssystem besteht die Herausforderung, die notwen-
dige Transparenz und Durchlässigkeit gegenüber anderen europäischen Bildungs-
systemen herzustellen. Das Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz (KMK) 
umfasst bereits die wesentlichen Elemente des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR) bzw. des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)6 (vgl. 1.3).  

                                            
5 Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt stärker den spezifischen 

Bildungsauftrag der berufsbildenden Schulen und greift die Systematisierung des DQR auf. 
6 Gemeinsamer Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung, der Wirtschaftsministerkonferenz und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zum Deutschen 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR). In Kraft getreten 01.05.2013  
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1.5 Ziele und didaktische Grundsätze für das Fach Sport 

Ziele für das Fach Sport 

Der Sport stellt einen einzigartigen und nicht austauschbaren Erfahrungs-, Erlebnis- 
und Erkenntnisraum dar. Der Sportunterricht als zentrales Bewegungsfach leistet 
daher einen unverzichtbaren Beitrag zur Erfüllung des ganzheitlichen Bildungs- und 
Erziehungsauftrages. Die Besonderheit liegt in der Bewegung und der damit ver-
bundenen kognitiven und interaktiven Auseinandersetzung, welche sowohl Sacher-
schließung als auch Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet. Somit verfolgt der 
Sportunterricht den Doppelauftrag der Erziehung zum Sport und der Erziehung 
durch Sport. 

Die Erziehung zum Sport erfolgt durch die Vermittlung von sportlicher Handlungs-
kompetenz, die motorische, kognitive und sozial-affektive Fähigkeiten und Fertig-
keiten vereint. Diese ermöglichen eine selbstverantwortliche und lebenslange Tei l-
habe an der Sport-, Spiel- und Bewegungskultur unserer Gesellschaft. 

Das Erreichen einer nachhaltigen und somit lebenslangen Bewegungsfreude hat 
hierbei eine besondere Bedeutung. Über den Prozess der Reflexion entwickelt sich 
eine Urteilsfähigkeit im Hinblick auf die vielfältigen Erscheinungsformen und Aus-
prägungen des Sports in unserer modernen Gesellschaft. 

Die Erziehung durch Sport zielt vor allem auf die Entwicklung und Erweiterung der 
Personalen Kompetenz ab. Erziehung durch Sport dient somit der Umsetzung des 
Bildungsauftrages nach § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Im reflektierten 
Bewegungshandeln wird ein besonderes Augenmerk auf die Toleranz und Akzep-
tanz der eigenen und der anderen Person sowie auf die Übernahme von Verantwor-
tung für sich und andere gelegt. Diese Aspekte beinhalten die Notwendigkeit, ein 
umfassendes Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitsverhalten zu fördern, um 
eine erfüllende und zufriedene Lebensführung zu ermöglichen. 

Die Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen haben sich im Idealfall 
für eine berufliche Richtung oder für eine Berufsausbildung entschieden. Sie rücken 
hiermit ihrer sozialen und ökonomischen Selbstständigkeit ein großes Stück näher 
und sehen sich gestiegenen Anforderungen gegenüber. Sie müssen stärker als bis-
her Verantwortung übernehmen und weitreichende Entscheidungen treffen. Dabei 
sind diese Entscheidungen auch von Unsicherheit geprägt. Ihre bisherigen Einstel-
lungen und persönlichen Werte werden auf den Prüfstand gestellt. 

Mit dem Einstieg in die berufliche Bildung entstehen für die jungen Erwachsenen 
mitunter neue, bisher ungewohnte zeitliche und körperliche Herausforderungen. 
Diese werden begleitet von bedeutenden persönlichen Entwicklungs- und Reifungs-
prozessen. Die neue Lebenssituation mit den einhergehenden Belastungen verän-
dert die Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung. Das aktive und auch zeitintensive En-
gagement im Vereinssport nimmt in dieser Zeit häufig ab, obwohl das Interesse an 
sportlicher Aktivität weiterhin gegeben ist. Zugleich nehmen die Bedeutung und 
zeitintensive Nutzung neuer Medien zu. Insgesamt ist das Handlungsfeld Sport mit 
seinen vielfältigen Ausprägungen bei den meisten jungen Erwachsenen grundsätz-
lich positiv besetzt und wird als wertvoller Bestandteil einer sinnvollen Freizeitge-
staltung gesehen. 

Der Schulsport an den berufsbildenden Schulen leistet einen letzten institutionali-
sierten Beitrag, um Interesse an Bewegungsaktivität zu wecken. Eine positive Ein-
stellung zur Bewegung bietet die Chance zur Gestaltung einer aktiven Lebensfüh-
rung im Alltag, in der Freizeit und im Verein.  

Dieser Beitrag besteht aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen aus zielgerichte-
ten und auf eine nachhaltige Wirkung angelegten Impulsen für modifizierte Einsich-
ten und Verhaltensweisen. 
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Didaktische Grundsätze für das Fach Sport 

Die folgenden didaktischen Grund-
sätze bilden den Kern des Sportunter-
richts an berufsbildenden Schulen 
im Sinne dieser Richtlinien (vgl. 1.2). 

Sie dienen als Handlungsanweisungen 
und Gestaltungsgrundlagen für die 
Lernfelder.  

Mehrperspektivität 

Die beiden Zielrichtungen des Doppelauftrags, Erziehung zum Sport und Erziehung 
durch Sport, werden durch die pädagogischen Perspektiven des Sportunterrichts 
miteinander verbunden. Die für diese Rahmenrichtlinien zugrunde gelegten päda-
gogischen Perspektiven des Sportunterrichts sind im Wesentlichen:  

 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und Bewegungserfahrungen erweitern; 

 sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten; 

 etwas wagen und verantworten; 

 das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen; 

 kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen sowie  

 Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein entwickeln. 

Durch die bewusste Auswahl, Akzentuierung und den Wechsel von pädagogischen 
Perspektiven im Unterricht entstehen aus sportlichen Inhalten Lernsituationen7, die 
zum einen die Fachkompetenz im Handlungsfeld Sport erweitern und zum anderen 
der Persönlichkeitsentwicklung dienen.  

Der Sport ist aufgrund unterschiedlicher und individueller Wünsche, Vorstellungen 
und Erwartungen vielschichtig. Die Schülerinnen und Schüler lernen durch die Fo-
kussierung auf und Akzentuierung von unterschiedlichen pädagogischen Perspekti-
ven, mit dieser Vielfalt umzugehen. Dies erfordert die Einbindung der Reflexion als 
obligatorischen Bestandteil des individuellen Lernprozesses und des Sportunter-
richts als solchen. 

Durch einen mehrperspektivisch angelegten Sportunterricht steigen somit die 
Chancen, alle Schülerinnen und Schüler anzusprechen, ihr Interesse zu wecken und 
zu festigen. 

Kompetenz- und Handlungsorientierung 

Den Schülerinnen und Schülern ist in einem kompetenz- und handlungsorientierten 
Sportunterricht zunehmend die Verantwortung für ihren individuellen Lernprozess 
zu übertragen. Hierfür werden sie an der Planung, Durchführung, Reflexion und 
auch Bewertung im Sportunterricht beteiligt. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht 
weniger der Erwerb sportmotorischer Perfektion in bestimmten sportlichen Hand-
lungsfeldern, sondern der Erwerb von Handlungskompetenz, erworben an sportl i-
chen Inhalten. Die dafür gewählten Inhalte stellen somit nur das Mittel zum Zweck 
dar. Als Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung muss die Frage stehen: „Was kön-
nen meine Schülerinnen und Schüler am Ende der Lernsituation im Sinne dieser 
Rahmenrichtlinien?” 

Bei der Konzeptionierung von Sportunterricht bieten sich besondere Chancen und 
Möglichkeiten, da die in einem kompetenz- und handlungsorientierten Unterricht 
zu bewältigenden Handlungssituationen im Sport bereits als reale und authentische 
Anforderungssituationen vorliegen.  

                                            
7 Lernsituationen sind […] grundsätzlich auch im berufsübergreifenden Lernbereich die bevorzugte Form von Unterrichtseinheit. ( vgl. 

https://schucu-bbs.nline.nibis.de/nibis.php?menid=116) 
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Bewegungsvollzug 

Die Initiierung von kompetenz- und handlungsorientierten Lernprozessen im Sport-
unterricht findet vor allem im Kontext von Bewegung und Körperwahrnehmung 
statt. Auch wenn die Reflexion einen immanenten Bestandteil des Sportunterrichts 
darstellt und die Verbindung von Aktion und Kognition grundlegendes Prinzip i st, 
muss die Zeit des Sportunterrichts in erster Linie Bewegungszeit sein. Die Ziele des 
Sportunterrichts werden nur über eine nachhaltig wirkende Bewegungsfreude und 
eine differenzierte und gut ausgebildete Körperwahrnehmung vollständig erreicht. 

Berufs- und Lebensweltbezug  

Die Gesellschaft fordert Gegenwarts- und Zukunftsbezüge der schulischen Inhalte. 
Für den Sportunterricht an berufsbildenden Schulen werden somit Lernsituationen 
vor dem Hintergrund der Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler geplant, 
durchgeführt und reflektiert. Hierbei werden die spezifischen Besonderheiten der 
jeweiligen Schulformen, des beruflichen Schwerpunkts und auch der regionalen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt. Damit die Anknüpfung an die Lebenswirklich-
keit der Schülerinnen und Schüler gelingt, werden diese bei der Themenauswahl be-
teiligt.  

Kooperationen und Schulentwicklung 

Damit die bedeutenden Ziele des Sportunterrichts über ihn hinaus wirken, werden 
außerunterrichtliche Bewegungsangebote sowie innerschulische und außerschuli-
sche Kooperationen angestrebt. In der Schule selbst sind fächerübergreifende Pro-
jekte, Projekttage und Projektwochen sowie Schulfahrten mit sportlichen Inhalten, 
Gesundheitstage und sportliche Wettkämpfe nur eine kleine Ideensammlung. Dar-
über hinaus ist es unerlässlich, dass wesentliche Ziele des Sportunterrichts Einzug 
finden in die Schulentwicklung und ganz konkret in das Schulprogramm. Hier erge-
ben sich vielfältige Möglichkeiten die Bedeutung des Faches Sport für alle sichtbar 
werden zu lassen und durch eine Wertschätzung durch die Schulgemeinschaft die 
Motivation aller Beteiligten zu steigern. 

Eine Zusammenarbeit der berufsbildenden Schulen mit Sportvereinen und außer-
schulischen Sporteinrichtungen kann die Schülerinnen und Schüler an die vielfälti-
gen Angebote des institutionalisierten Sports und des freien Marktes heranführen.  

Durch Kooperationen wird ihnen ein freier, reflektierter und auch krit ischer Zugang 
ermöglicht. Das Kennenlernen von und die Teilhabe an Trend- und regional bedeut-
samen Randsportarten wird somit erleichtert. 

Toleranz 

Toleranz ist zugleich Ziel als auch Gelingensbedingung für das Unterrichtsfach Sport. 
Als zentrales Bewegungsfach fordert es eine aktive Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Körper, dessen Wahrnehmung und den Körpern Anderer. Körperliche Unter-
schiede haben im Sportunterricht eine hohe Relevanz und müssen daher respekt-
voll und integrierend thematisiert werden. Dies kann auch bei den jungen Erwach-
senen noch mit einem Schamgefühl verbunden sein. Ein Sichzurückziehen und ein 
Sichverstecken sind im Sportunterricht schwer möglich.  

Somit muss Toleranz zwischen den Schülerinnen und Schülern mit all ihren Beson-
derheiten gefördert werden, um ein angstfreies Lernen und freudvolles Bewegen zu 
gewährleisten.  

Weiterhin bietet das Fach Sport über integrative und kooperierende Inhalte beson-
dere Möglichkeiten zur Verbesserung des Klassenklimas sowie zur Thematisierung 
der Vielfalt sexueller Identitäten und Mobbing.  
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Umwelt 

Sportunterricht findet häufig auf Außenanlagen und in der freien Natur statt. Dies 
erfordert insbesondere bei den Natursportarten eine kritische Auseinandersetzung 
mit den Eingriffen in Lebensräume und dem Ressourcenverbrauch bei der Ausübung 
der Sportart. Zugleich bietet sich die einmalige Chance, umweltgerechtes Verhalten 
und die Freude an natürlichen Lebensräumen zu vermitteln. Die Natursportarten 
ermöglichen viele Anknüpfungspunkte für eine ökologische Bildung unter Einbezug 
regionaler Gegebenheiten.  

Digitale Medien 

Für den Sportunterricht, vor allem im Bereich des Bewegungslernens, bietet sich 
der Einsatz vielfältiger und moderner Medien an. Im Sinne der Handlungsorientie-
rung trägt der planvolle und reflektierte Einsatz zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit den Medien und sozialen Netzwerken bei. 

Gestaltung der Lernfelder 

Die Mehrdimensionalität des Sportunterrichts (z. B. Sinnperspektiven, Inhalte der 
Bewegungsfelder, gesellschaftliche Anforderungen) und die sich daraus ergebende 
Vielfalt möglicher Inhalte erfordern für eine zielführende Planung und Durchfüh-
rung von Unterricht abgrenzbare und eindeutige Lernfelder.  

Ausgehend vom Doppelauftrag des Sportunterrichts stellt die Gliederung der Lern-
felder nach dem Konzept der pädagogischen Sinnperspektiven die Entwicklung der 
Personalen Kompetenz und der Fachkompetenz in strukturierter Form sicher.  

Diese Ausrichtung auf die Sinnperspektiven ermöglicht die Nutzung der vielfältigen 
Bewegungsfelder sowie die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Anforderungen.  

Die Fokussierung und Akzentuierung auf ausgewählte Sinnperspektiven bilden den 
didaktischen Rahmen für eine zielorientierte Planung von Lernsituationen innerhalb 
der Lernfelder:  

 Ausdruck und Wahrnehmung – Körperliche Rhythmisierung in Bewegung ge-
stalten 

 Gesundheit und Leistung – Körper, Geist und Seele durch Bewegung im 
Gleichgewicht halten und das individuelle Leistungsvermögen steigern 

 Kooperation und Konkurrenz – Bewegungsarrangements im Mit- und Ge-
geneinander bewältigen 

 Wagnis und Verantwortung – In Bewegung Risiken und Emotionen erkennen 
und steuern 

Dabei sind diese Lernfelder so strukturiert, dass sie jeweils zwei sich ergänzende 
und in einem Spannungsverhältnis befindliche Sinnperspektiven aufgreifen.8  

Die anzustrebenden Kompetenzen sind so formuliert, dass ein Perspektivwechsel 
gefordert ist. Die weiteren Sinnperspektiven können individuell und situativ mit be-
rücksichtigt werden. 

Die Inhalte der Bewegungsfelder sind austauschbar. Konkrete bewegungsfeldspez i-
fische Kompetenzen (z. B. Bewegungsfertigkeiten) sind daher mit den didaktischen 
Grundsätzen dieser Rahmenrichtlinien nicht vereinbar. 

Umfang und Abstraktionsgrad der in diesen Rahmenrichtlinien ausgewiesenen 
Kompetenzen beschreiben Mindestanforderungen. Das angestrebte Kompetenzni-
veau wird gemäß DQR durch die jeweilige Schulform festgelegt  und durch die Sport-

                                            
8 Beispiele: die Freude am Spielgewinn gelingt nur auf der Basis eines fair ausgetragenen Wettkampfes; eine gesunde aktive Lebensge-

staltung erfolgt nur durch körperliche Anstrengung; das Erleben eines Risikos erfordert die bewusste Auseinandersetzung mit sich, 
den Mitmenschen und der Umwelt; die als schön empfundene Bewegung muss erarbeitet und erfahren werden.  

 Diese Bedingungsbeispiele gelten entsprechend auch wechselseitig. 



Rahmenrichtlinien für das Fach Sport an berufsbildenden Schulen 

 - 13 -  

fachgruppe bzw. -lehrkraft unter Berücksichtigung der Lerngruppe und der damit 
verbundenen Aspekte der Heterogenität und Inklusion ausgestaltet. 

Grundsätzlich stehen die Lernfelder gleichwertig nebeneinander. Zur Sicherstellung 
schulformspezifischer Ziele gibt es verpflichtende Lernfelder für jede Schulform (vgl. 
2.3). Neben den verpflichtenden Lernfeldern ist für die jeweilige Schulform aus den 
optionalen Lernfeldern eine weitere Auswahl durch die Fachgruppe zu treffen. Da-
bei müssen in einem Bildungsgang mindestens drei verschiedene Lernfelder unter-
richtet werden. Für die Bearbeitung der Lernfelder im Sportunterricht muss wäh-
rend der gesamten Ausbildung in einem Bildungsgang mindestens eine Wochen-
stunde Sportunterricht zur Verfügung stehen. 

Die konkrete Umsetzung der in den Lernfeldern benannten Kompetenzen erfolgt 
gemäß des Doppelauftrags über die Auswahl geeigneter Inhalte aus den Bewe-
gungsfeldern der Bestimmungen für den Schulsport. 

 

Kugellagermodell9 
 

Bei dieser Auswahl werden neben der Eignung der Inhalte eines Bewegungsfeldes 
für das jeweilige Lernfeld auch die Interessen der Lerngruppe sowie die Rahmenb e-
dingungen der Schule berücksichtigt.  

Zur Gewährleistung eines vielfältigen Bewegungsangebots ist für dieselbe Lern-
gruppe innerhalb eines Schuljahrs für jede Lernsituation ein anderes Bewegungsfeld 
festzulegen.10 Dabei können auch mehrere Bewegungsfelder für eine Lernsituation 
herangezogen werden. 

 

 

 

                                            
9 Die Titel der Lernfelder wurden aus Gründen der Darstellbarkeit gekürzt. Die vollständigen Titel sind der Übersicht 

der Lernfelder (vgl. 2.2) zu entnehmen. 
10 Eine Ausnahme stellt das Bewegungsfeld Spielen dar. Dieses Bewegungsfeld darf für zwei Lernsituationen verwendet werden, jedoch 

dürfen sich die Bereiche Zielschuss-, Rückschlag-, Endzonenspiele und Kleine Spiele nicht wiederholen. 
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2 Lernfelder  

2.1 Struktur 

Die Rahmenrichtlinien sind nach Lernfeldern strukturiert. Diese werden beschrieben 
durch: 

Titel Der Titel charakterisiert Ziele und Inhalte des Lern-
felds. 

 

Kompetenzen 

 

Für die Lernfelder werden Kompetenzen beschrie-
ben, die am Ende des Lernprozesses erreicht wer-
den.  

 

Unterrichtshinweise 
 

Die Hinweise sind für die Arbeit in den Fachgruppen 
gedacht. Sie erläutern die mit diesem Lernfeld ver-
bundenen Intentionen und geben einige Anregun-
gen zur Konzeption von Lernsituationen. 

 

 

2.2 Übersicht der Lernfelder 

Lernfelder 
Zeitrichtwert 

(Unterrichtsstunden) 

Ausdruck und Wahrnehmung – 
Körperliche Rhythmisierung in Bewegung gestalten  

Das verpflichtende Lern-
feld (vgl. 2.3 Zuordnung 
der Lernfelder zu Schul-
formen) umfasst min-
destens 20 Unterrichts-
stunden. 

Die Auswahl und der 
zeitliche Umfang der 
optionalen Lernfelder 
richten sich nach den 
Beschlüssen der Fach-
gruppen.  

Gesundheit und Leistung –  
Körper, Geist und Seele durch Bewegung im Gleichge-
wicht halten und das individuelle Leistungsvermögen 
steigern  

Kooperation und Konkurrenz –  
Bewegungsarrangements im Mit- und Gegeneinander 
bewältigen 

Wagnis und Verantwortung – 
In Bewegung Risiken und Emotionen erkennen und 
steuern  
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2.3 Zuordnung der Lernfelder zu Schulformen 

Schulformen (lt. BbS-VO) 
verpflichtende Lernfelder 

(mindestens 20 Unterrichtsstunden) 

optionale Lernfelder 

Berufseinstiegsschule 
Kooperation und Konkurrenz –  
Bewegungsarrangements im Mit- 
und Gegeneinander bewältigen  

Ausdruck und Wahrnehmung – 
Körperliche Rhythmisierung in Be-
wegung gestalten  

Gesundheit und Leistung –  
Körper, Geist und Seele durch Be-
wegung im Gleichgewicht halten 
und das individuelle Leistungsver-
mögen steigern  

Kooperation und Konkurrenz –  
Bewegungsarrangements im Mit- 
und Gegeneinander bewältigen  

Wagnis und Verantwortung – 
In Bewegung Risiken und Emotio-
nen erkennen und steuern 

 

 

  

Einjährige Berufsfachschule 
Kooperation und Konkurrenz – 
Bewegungsarrangements im Mit- 
und Gegeneinander bewältigen 

Klasse 2 der zweijährigen  
Berufsfachschule  

Gesundheit und Leistung – 
Körper, Geist und Seele durch Be-
wegung im Gleichgewicht halten 
und das individuelle Leistungsver-
mögen steigern  

  

Erstes Jahr der Berufsschule 

Gesundheit und Leistung – 
Körper, Geist und Seele durch Be-
wegung im Gleichgewicht halten 
und das individuelle Leistungsver-
mögen steigern 

Weitere Ausbildungsjahre der 
Berufsschule  

Ausdruck und Wahrnehmung – 
Körperliche Rhythmisierung in Be-
wegung gestalten  

Wagnis und Verantwortung – 
In Bewegung Risiken und Emotio-
nen erkennen und steuern 

  

Berufsqualifizierende Berufsfach-
schule  

Gesundheit und Leistung – 
Körper, Geist und Seele durch Be-
wegung im Gleichgewicht halten 
und das individuelle Leistungsver-
mögen steigern 

  

Klasse 11 der Fachoberschule 

Gesundheit und Leistung – 
Körper, Geist und Seele durch Be-
wegung im Gleichgewicht halten 
und das individuelle Leistungsver-
mögen steigern 

Klasse 12 der Fachoberschule 
Wagnis und Verantwortung – 
In Bewegung Risiken und Emotio-
nen erkennen und steuern 
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2.4 Lernfelder, Kompetenzen und Unterrichtshinweise 

 

Lernfeld  Ausdruck und Wahrnehmung – 
Körperliche Rhythmisierung in Bewegung gestalten  
 

Kompetenzen Personale Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihren Körper als komplexen Bewegungsapparat 
wahr.  

Sie erweitern die Ausdrucks- und Darstellungsmöglichkeiten ihrer Bewegungen. 

Sie lassen sich auf Emotionen und Variationen ein und drücken ihre Empfindungen aus. 

Sie geben sich konstruktiv und respektvoll Rückmeldung und nutzen diese.  

 

Fachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler erproben zyklische und azyklische Bewegungsformen.  

Sie setzen rhythmisiert und zielgerichtet Bewegungen um.  

Sie präsentieren Bewegungsformen ästhetisch-gestalterisch und funktional-harmonisch. 

 

Unterrichtshinweise Ausdruck und Wahrnehmung stellen die Grundlagen bewusster motorischer Aktivitäten 
dar und bedingen sich wechselseitig. Die Schülerinnen und Schüler werden mit all ihren 
Sinnen gefordert, sich in ihrer Umwelt zu erfahren. Hierfür werden Bewegungen variabel 
und ästhetisch gestaltet, z. B. schnell, langsam, hoch, tief, rhythmisch, zyklisch, azyklisch 
und situativ angepasst. Die gezielte Kopplung beider Perspektiven kann dem Individuum 
einen effizienten und ästhetischen Bewegungsvollzug durch das bewusste Wahrnehmen 
des Erlebten (innere Bilder – mental) und den physikalischen umweltbezogenen Reizen 
(äußere Bilder) eröffnen. Dabei wird die eigene Bewegungsausführung mit fremden Vor-
stellungsbildern reflektiert und optimiert.  

Durch vielfältige Aufgabenstellungen und das Ermöglichen eigener Zugänge nehmen die 
Lernenden zunehmend selbstgesteuert Individualität in ihren Bewegungen wahr.  

Die Kompetenzentwicklung in diesem Lernfeld wird unterstützt durch Musik und akusti-
sche Hilfsmittel, Verfremdung und Choreografie, Methoden und Medien zum Bewe-
gungslernen, kreatives Gestalten von Bewegungsabläufen sowie die abwechslungsreiche 
Gestaltung der Bewegungsumgebung. 
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Lernfeld Gesundheit und Leistung –  
Körper, Geist und Seele durch Bewegung im Gleichgewicht halten  
und das individuelle Leistungsvermögen steigern 
 

Kompetenzen Personale Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit. 

Sie schätzen ihr individuelles Leistungsvermögen realistisch ein. 

Sie strengen sich an. 

 

Fachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler trainieren ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Sie reflektieren gesellschaftliche Anforderungen. 

Sie identifizieren Risikofaktoren einer gesundheitsgefährdenden Lebensführung. 

Sie entwickeln gesundheitsfördernde Bewegungsprogramme und führen diese durch. 

 

Unterrichtshinweise Gesundheit und Leistung stehen in einem zu thematisierenden Spannungsverhältnis. 
Körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden sind grundlegende Aspekte der Ge-
sundheitsförderung. Leistungsvermögen, Leistungsbereitschaft und eine positive Haltung 
zur Anstrengung sind die Basis für gesundheitsfördernde Bewegung. 

Die gesundheitsfördernden Bewegungsangebote bieten hierfür eine bewusste Auseinan-
dersetzung mit den Ressourcen und Herausforderungen des eigenen Körpers im Alltag, in 
der Schule und im Beruf. Sie helfen situativ und präventiv, schädliche Faktoren abzumil-
dern bzw. darauf zu reagieren. Der leistungsfördernde Ansatz unterstützt die Lernenden, 
ihr eigenes Körpergefühl zu erleben und die Potentiale zu stärken. 

Die Kompetenzentwicklung in diesem Lernfeld wird unterstützt durch z. B. funktionelle 
Kräftigungs- und Dehnungsübungen, ausdauerfördernde Spiele, moderne Fitnessangebo-
te, Entspannungstechniken, ganzheitliche Trainingsansätze. 
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Lernfeld Kooperation und Konkurrenz –  
Bewegungsarrangements im Mit- und Gegeneinander bewältigen 
 

Kompetenzen Personale Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich fair. 

Sie unterstützen sich gegenseitig. 

Sie kommunizieren angemessen. 

 

Fachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler wenden sportspezifische Fertigkeiten in einer interaktiven 
Auseinandersetzung an. 

Sie erproben und reflektieren kooperierende und konkurrierende Bewegungsarrange-
ments. 

Sie entwickeln, variieren und wenden Regeln gemäß einer Spiel- oder Bewegungsidee an. 

 

Unterrichtshinweise Sportliche Bewegungen, bei denen mindestens zwei Personen beteiligt sind, erfordern 
intensive Auseinandersetzungen im Mit- und Gegeneinander. Das gemeinsame Bewegen 
mit einer steigenden Akzeptanz von Regeln und deren Anpassungen führt die Aktiven 
dahin, den Mehrwert von Gewinnen und Verlieren in konkurrierenden und kooperativen 
Bewegungsarrangements positiv zu erleben.  

Die Kompetenzentwicklung in diesem Lernfeld wird unterstützt durch wechselnde Sozial-
formen und Gruppenzusammensetzungen/-konstellationen, einen sensiblen und reflek-
tierten Umgang mit Koedukation, die Einhaltung von Kommunikationsgrundsätzen (z. B. 
Ich-Botschaften, aktives Zuhören, Vier-Ohren-Modell, Feedback) sowie die enge Zusam-
menarbeit mit dem Klassenteam. 

Es bietet sich eine Verknüpfung mit dem Fach Deutsch/Kommunikation an. 
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Lernfeld Wagnis und Verantwortung –  
In Bewegung Risiken und Emotionen erkennen und steuern 
 

Kompetenzen Personale Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler treffen auf der Basis ihrer individuellen Voraussetzungen 
begründet und reflektiert Entscheidungen. 

Sie wagen Neues. 

Sie übernehmen Verantwortung für sich und andere. 

Sie vertrauen sich und anderen. 

 

Fachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln motorische Bewegungssicherheit. 

Sie wenden vertrauensfördernde Maßnahmen an. 

Sie antizipieren Gefahren und handeln situationsgerecht.  

 

Unterrichtshinweise In wagnis- und verantwortungsbezogenen Aktivitäten wird Vertrauen in sich und andere 
entwickelt, durch Hilfe geben und nehmen, um ein stärkeres Selbstvertrauen zu provozie-
ren. Das Wagnis wird freiwillig eingegangen und ist im Wesentlichen vom Können des 
Handelnden und vom Vertrauen der Beteiligten abhängig. Dabei werden in offenen Be-
wegungssituationen die individuellen Fähigkeiten selbst eingeschätzt und reflektiert, um 
die eigenen Grenzen auszuloten und zu erweitern.  

Die Kompetenzentwicklung in diesem Lernfeld wird unterstützt durch geeignete Bewe-
gungsaufgaben in sich verändernden Bewegungssituationen, z. B. wechselnde Gelände-
beschaffenheit (u. a. Pistenverhältnisse, Kletterrouten), Wetterverhältnisse, Strömungen, 
Raum- und Lageorientierung, Sprunghöhen. 

 Dieses Lernfeld ist besonders geeignet, um die Sensibilisierung für Natur und Umwelt zu 
fördern und umweltbewusstes Verhalten zu vermitteln.  
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